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Steuer erheben. Auch diesbe-

züglich sollten Sie konkrete
Angaben im Kanton Tessin

erfragen.
Sollten Sie Ihrer Enkelin

Geld «zustecken», so würden
Sie eine Schenkung vorneh-
men, die von der beschenk-
ten Person der Steuerbehörde
zu deklarieren wäre. In die-
sem Falle wäre die Beschenk-
te steuerpflichtig und die
Schenkungssteuer würde am
Wohnsitz der schenkenden
Person erhoben werden.

Ich hoffe, dass Ihnen diese

Angaben, wenn sie auch
zwangsläufig nur allgemeiner
Natur sind, dienlich sind.

Dr. iur. Marco ßiaggi

Beinleiden
Seit einem /ah?' hat mein Mann
f75/airri^) bei seinem fä^Zicben
Marsch Schmerzen in den Bei-

neu; das heisst heim Eerga??/ge-

hen beginnen die vorderen Mzzs-

keZ?? am Oberschenke/ und die

Wadenmnske/n zu schmerzen.

Aufder Ebene oder abwärts geht
es gut. Radiographier? haben

Abnützungserscheinungen am
.Rückgrat und eine VerkaZkung
der Aorta iZZiaca au/gezeigt. Der
Hausarzt meint, dass in diesem

Stadium nicht vieZ zu machen
sei. Wir haben es mit Radma
versucht - ohne /whZbarerz Er-

/big. Gibt es wirkZich keine wirk-
samen Therapien oder Medz'ka-

mente?

An der Diagnose einer arteri-
eilen Durchblutungsstörung
der Beine ist aufgrund Ihrer

Beschreibung wohl kaum zu
zweifeln. Typischerweise be-

ginnen die Schmerzen zuerst
in der Waden-, später auch in
der Oberschenkelmuskulatur,
weil gemessen an der Bela-

stung zuwenig Blut zur Verfü-

gung steht.
Die auf dem Röntgenbild

der Wirbelsäule sichtbaren
Verkalkungen der Aorta

Bauchschlagader) könnten
darauf hinweisen, dass auch
die nachfolgenden Adern in
den Beinen verkalkt und da-

mit eingeengt sind. Es gilt da-

her, vorerst alle schädlichen
Einflüsse möglichst auszu-
schalten. Das bedeutet Ver-
zieht aufs Rauchen, optimale
Einstellung des Blutdrucks,
Ausschluss einer Zucker-
krankheit, Kontrolle der Blut-
fette. Medikamente zur
Durchblutungsförderung spie-
len bei der Behandlung eine
untergeordnete Rolle, ein
Versuch zum Beispiel mit
Padma lohnt sich gelegent-
lieh trotzdem.

Wichtigste Massnahme
bleibt das sogenannte Geh-

training. Das bedeutet tägli-
ches zügiges Gehen über eine
definierte Wegstrecke. Bei
Auftreten der Muskelschmer-
zen muss trotz Beschwerden
durchmarschiert werden. Da-
durch kommt es zu einer all-
mählichen Verlängerung der
Gehstrecke bei nachweisli-
eher Verbesserung der arteri-
eilen Durchblutung. Sollte
Ihr Mann damit keinen Er-

folg haben, empfehle ich eine
fachärztliche Weiterabklä-

rung (unblutige Messung der

Durchblutungsverhältnisse,
Frage nach operativem Vor-
gehen).

'Dr. med. Reter KohZer

Versiehe
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Kapitalabfindung
statt Rente:
Wenn die Pensions-
kasse klemmt
Feb werde i« zwei /ahreupeusio-
raert wad möchte mir das bei der

Pensionskasse a?7gesammeZfe

AZfersguthabe« wenigstens tez'Z-

weise awszabZen Zassen. Der
VerwaZter unserer Kasse bat
mein Gesuch abschZägig beant-

wortet mit dem Argument, das

RegZeme77f sehe die KapifaZaus-
zahiung nicht vor. Wissen Sie

einen Ausweg?

Das BVG (Bundesgesetz über
die berufliche Alters-, Hinter-
lassenen- und Invalidenvor-
sorge) sieht in Artikel 37, Ab-
satz 3, die Kapitalabfindung
als Alternative zur Rente aus-
drücklich vor, überlässt es

aber den einzelnen Kassen,
ob sie von dieser Möglichkeit
Gebrauch machen wollen.
Bei Ihrer Kasse scheint dies
nicht der Fall zu sein.

Immer mehr Kassen haben
seit der Einführung des BVG
im Jahre 1985 die Kapitalab-
findung in ihr Reglement auf-

genommen. Eher patriarcha-
lisch geführte Kassen weigern
sich hingegen standhaft mit
dem Argument, die Rente auf
Lebenszeit sei der einzig
gangbare Weg in einen finan-
ziell gesicherten Lebens-
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ein Problem?
hr
cor

Programm.

Wir sind Ihr Partner
mit dem kompletten

Name

Strasse

PLZ/Ort

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefon 074/715 34
neu ab 30.3.96: 071/98815 34

Rufen sie uns an und verlangen
Sie unsere Unterlagen.
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